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SCHREIBEN [ DES NUNTIUS] FEDERICO [ BORROMEO] , PATRIARCH VON ALE¬

XANDRIA, [AN DIE ZU LUZERN VERSAMMELTEN TAGSATZUNGS¬
GESANDTEN? DER V KATH. ORTE]

EA VI 1, 310 a

"Euere undt der Cathol . Eidtgnoschafft Vortheiligkheiten schetze ■ich so hoch

als myne selbst eigne , und achte Uewer Conservation der erhaltung des wahren

glaubens [ 1 . Villmergerkrieg ] in disen Orthen also anhängig , das mir obligen

soll mit allem flis Ueweren rhuewstand Zu befürderen . Undt wylen ich dan ver-

stendiget worden , das gestrigen tags in alhie von Cath . Orten gehaltner Con-

ferentz in ratschlag sye gezogen worden , ob die uff ein nüwes von dem H.



frantzösisehen Ambassadoren [Jean De la Barde ] in namen deren [Bürgermeister

und Rat ] von Zürich gethane anerpietung die findthätligkheiten einzestellen,

sofehr man Zu glichen Sätzen deren von Arth [Artherhandel ] geloffne Zustandt

welle Zurecht stellen , mit dem Vorbehalt , das solches weder der Religion noch

der Souverainitet der Orthen nachtheilig syn solte , welcher Vorschlag aber

von den E. Ehrengsandten in abscheidt genommen Jrer Oberkheit heimbzubringen,

Jch häb nit ermanglen wellen Ewer herren gnädig fürzetragen , das ich darfür

hielte , man by solcher beschaffenheit undt bey solchem Versprächen des H.

Ambassadoren , als einer so qualificierten Königs [Ludwig XIV . ] ministri , die

Öffnung Zum verglich annemmen khönte , daby aber doch JJewere beschützungsmitel

und erhaltung Leweren rechtsaminen nit underlassen . Und wylen dan diser meinung

alhie gmeinckhlich bygefallen würdt , als erachte ich das E . h . g . Uech selbige

us vier Ursachen wegen , auch nit sotten lassen entgägen syn.

Erstlich wytt hochnothwendig sich besser mit frömbder hilff zu versächen , wel¬

che aber so behendt Uech nit Zukhommen mögen , das die Protestanten Uech nit

zuvor Viht Schadens . . . Zugefüegt habendt.

Zu dem anderen wann man ein Vorschlag annimbt so von dem anderen theil aner-

poten und nit gesuocht wirdt , beschicht solches mit grosser reputation.

Drittens wan Jer mit schriffttichem Vorbehalt der Religion und Ueweren Sou¬

verainitet nichts Zu präiudicieren geneigt warend das Zethuon , So khönnen Jer

das worth und die brieff des h. . . . Ambassadoren der gschrifft glich achten,

wan Er Uech dessen ustruckhenlich versicheren thuet.

Vierdtens wan die Jnwittigung Zu dem Rechten von den Protestanten in Krafft

der gegeneinanderen habenden Verträgen und Pündtnussen begehrt wirdt , welche

. . . die ReligionsSachen nit begriffen , und das luth deren Jnhalt die schidt-

herren urtheilen müessen : khönen Jr Uech versicheren , das wann Jer Uech ent-

schliessen werdend , die sach nach Jnhalt vorermelten Verträgen und Pündtnussen

Zu übergeben , noch Uewere Rechtsami noch Uewere Religion beschediget werde . "

Uebersetzung , wohl aus dem Italienischen - AH 8 , 290 - 291 - Blatt 291 v  leer
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